
1. Die Anwartschaft stellt den Anspruch gegenüber der VBV  
zum letzten Stichtag dar.

2. Korrektur der jährlichen Beitragsmeldung durch den SV-Träger

3. Beitragszahlungen im Jahr JJJJ

4. Übertragungsbetrag einer Altabfertigungsanwartschaft

5. Gibt die Summe der Beiträge aus anderen Vorsorgekassen wieder. 
Sobald Sie 3 Jahre beitragsfrei sind, können Sie Ihre Guthaben aus 
anderen Vorsorgekassen kostenfrei zur VBV übertragen lassen.

6. Bei der VBV Vorteilsstaffel werden ab 1.1.2015 für die Verwaltung  
in den ersten fünf Beitragsjahren 1,9 % verrechnet, die dann um  
0,5 %-Punkte auf 1,4 % gesenkt werden. Nach dem 10. Beitragsjahr 
werden die Verwaltungskosten auf das Minimum von 1 % herabgesetzt.

7. Der jeweilige Sozialversicherungsträger verrechnet für den  
Inkassoaufwand 0,3 % des lfd. Beitrags.

8. Erträge der Veranlagung abzüglich 0,7 % Vermögensverwaltungskosten p.a.

9. Die Anwartschaft stellt den Gesamtanspruch gegenüber der VBV zum 
aktuellen Stichtag dar.

10. Stellt den Mindestanspruch gegenüber der VBV dar (Beitragszahlungen).

Wissenswertes zur Kontoinformation
jährlich

Diese wird Ihnen einmal jährlich an Ihre Privatadresse zum Stichtag 31. Dezember des 
Vorjahres zugesandt. Sie enthält sämtliche Beiträge des Arbeitgebers, eine detaillierte 
Kostenaufstellung und das zugewiesene Veranlagungsergebnis bis zu diesem Stichtag. 

Ausnahme
Werden für eine Abfertigungsanwartschaft nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
für einen Anwartschaftsberechtigten keine Beiträge mehr geleistet und verändert sich 
die Abfertigungsanwartschaft um nicht mehr als € 30, erhält der Anwartschaftsberech-
tigte nur jedes dritte Jahr die Kontoinformation zugesandt.
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